
Zur sofortigen Alarmauslösung in 
Notsituationen



• Der SOS Call dient als Notruf-System zur ergänzenden Absicherung Ihrer 
Mitarbeiter in Alleinarbeit. 

• Mit dem SOS Call sind Ihre Mitarbeiter jederzeit in der Lage, unsere 24/7 
besetzte Notruf- und Serviceleitstelle zu alarmieren.

• Das System bietet eine erhöhte Sicherheit in Gefahrensituationen und 
kann die Folgen eines Unfalls durch schnelle Reaktionszeit reduzieren.

• Der SOS Call ist für Sie als Arbeitgeber eine sinnvolle Unterstützung, 
welche über Ihre Pflicht, für allgemeine Schutzmaßnahmen zu sorgen, 
hinausgeht.

• Das Personen-Notrufgerät ermöglicht es dem Wachhabenden, eine 
Kommunikation per GSM zu Ihrem Mit-
arbeiter aufzubauen, um bestmögliche 
Maßnahmen einzuleiten.

• Bei Alarmauslösung wird unverzüglich 
die GPS-Position über eine permanente 
GSM-Verbindung (Mobilfunk) an unsere 
Leitstelle übermittelt.

• Das Personen-Notrufgerät ist einfach 
und intuitiv zu bedienen. Es ermöglicht 
eine willensabhängige Alarmierung per Panik-Taste und eine willensun-
abhängige Alarmierung durch den integrierten Lage- und Ruhesensor.

SCHUTZ BEI ALLEINARBEIT



• Der SOS Call bietet Schutz vor Überfällen für Hotellerie, Spielhallen/
Wettbüros, Einzelhandel, kleinere und größere Betriebe.

• Spezielle Handfunksender ermöglichen es Ihren Mitarbeitern, jederzeit 
– für Täter unbemerkt – unsere 24/7 besetzte Notruf- und Serviceleit-
stelle zu alarmieren.

• Das System schützt nicht nur effektiv vor dem Raub von Geld- und 
Sachwerten, sondern kann die Auswirkungen eines Überfalls 
reduzieren. 

• Eingehende Notrufe werden durch den Wachhabenden 
geprüft und es wird unverzüglich die Polizei verstän-
digt.

• Die kompakte Bauform ermöglicht eine verdeckte 
Tragemöglichkeit.

Wichtige Hinweise:
• Gemäß dem Arbeitsschutzgesetz haben Sie als Unternehmer die Pflicht, 

erforderliche Einrichtungen und Sachmittel bereitzustellen, um die Si-
cherheit für Ihre Mitarbeiter zu gewährleisten.

• Die Berufsgenossenschaften und die Deutsche Gesetzliche Unfallver-
sicherung (DGUV) schreiben vor, für Mitarbeiter in gefährdeten Berei-
chen geeignete Alarmierungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen 
(DGUV-Vorschrift 25 „Überfallprävention“).

ÜBERFALLSCHUTZ
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